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Die Geschäftsstelle untersteht einem Komitee (Präsident Dr. M. Kiener,
kantonaler Armensekretär, Bern).

Die Schweizerische Nationalspende im Jahre 1957

Aus dem Bericht über die Einzelfürsorge und die allgemeinen Maßnahmen
zugunsten der dienstleistenden Wehrmänner des Jahres 1957 ergibt sich, daß trotz
der ausgestalteten staatlichen sozialen Fürsorge die zusätzliche Tätigkeit der
Stiftung Schweizerische Nationalspende nicht überflüssig, sondern im Gegenteil eine
Notwendigkeit ist. Dank den vom Schweizer Volk gespendeten Mitteln ist diese
Institution in der glücklichen Lage, dem Wehrmann und seiner Familie tatkräftig
beizustehen, sofern sich deren Situation durch die Dienstleistung verschlimmert
hat.

Jeder Unterstützungsfall erfährt eine individuelle Behandlung und es wird
jeweils nach der Lösung gesucht, die die größte Gewähr für dauernde Hilfe
verspricht. Manchmal dient dem Wehrmann schon eine Rechtsberatung oder es hilft
ihm eine einmalige Barunterstützung aus seiner Notlage. Oft kann auch durch
zweckmäßige Maßnahme die noch vorhandene Arbeitsfähigkeit eines teilweise
invalid gewordenen Wehrmannes durch Umschulung oder durch Existenzbeschaffung

ausgenützt werden. Hiebei wirkt die Soldatenfürsorge oft ergänzend zur
Militärversicherung mit. Die Wiedereingliederung in eine regelmäßige Arbeit trägt
zur körperlichen und seelischen Gesundung manchmal wesentlich bei.

Die Gesamtausgaben für Unterstützungen beliefen sich im Jahre 1957 auf
Fr. 634 542.80. Hievon entfielen Fr. 75 774.70 oder 12% auf Leistungen für Hinter -

lassene. Den kranken und invaliden Wehrmännern und ihren Familien stand die
Soldatenfürsorge mit Fr. 444 610.85 bei, was 70% der Gesamtunterstützungon
ausmacht. Die Ausgaben für die Behebung allgemeiner Notlagen von Wchrmanns-
familien erforderten im abgelaufenen Jahre Fr. 114 157.25 oder 18% der Gesamt-
unterstützungssumme.

Die Nationalspende ist bestrebt, auch weiterhin der durch den Wehrdienst
und dessen Folgen bei einzelnen Wehrmännern und ihren Familien auftretenden
Notlage zu steuern. Sie kann damit Lücken füllen, soll aber in keiner Weise Bund,
Kanton und Gemeinden Aufgaben abnehmen, zu deren Erfüllung diese nach
Recht und Gesetz verpflichtet sind. Sn.
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